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Kapitel 3

Entscheidungen zum
Wechsel der Rechtsform

3.1 Einführung

3.1.1 Allgemeiner Überblick

Bei Unternehmen gibt es immer wieder Anlässe, in deren Zusammenhang auch
die aktuelle formale Struktur in Frage gestellt wird (bspw. Eintritt oder Austritt
eines Gesellschafters oder Zukauf von Unternehmen). Und selbst unabhängig
von solchen konkreten Anlässen ist es bei allen Unternehmen sinnvoll, nach ei-
niger Zeit die Frage zu stellen, ob die einmal gewählte Rechtsform auch für die
Zukunft zweckmäßig ist oder ob sie geändert werden sollte. Derartige Änderun- Umwandlung
gen der Rechtsform werden als Umwandlungen bezeichnet. Die Gründe für eine
mögliche Umwandlung können sowohl steuerlicher als auch nicht steuerlicher
Art sein. Als ein nicht steuerlicher Grund für eine Umwandlung kommt bspw.
eine Begrenzung der Haftung in Betracht.1

Umwandlungen sind zunächst ein gesellschaftsrechtliches, also ein zivilrechtli-
ches Problem. Dabei geht es insb. um die Frage, ob durch die Umwandlung die
Gefahr besteht, dass sich ein bislang unbeschränkt haftender Schuldner (bspw.
die Gesellschafter einer OHG) durch die Umwandlung der unbeschränkten Haf-
tung entzieht (bspw. durch einen Formwechsel in eine GmbH). Solche gesell- Zivilrecht
schaftsrechtlichen Fragen werden durch das Umwandlungsgesetz adressiert. Des-
sen überblicksartige Darstellung steht im Mittelpunkt von Abschnitt 3.1.2.
Zivilrechtlich gibt es Umwandlungsvorgänge, die ausdrücklich gesetzlich gere-

gelt sind und Umwandlungsvorgänge, bei denen eine derartige Regelung fehlt.
Mit den ausdrücklichen gesetzlichen Regelungen wird eine Gesamtrechtsnachfol- Gesamtrechtsnachfolge
ge an allen Vermögensgegenständen des Betriebsvermögens ermöglicht. In den
gesetzlich nicht ausdrücklich geregelten Fällen besteht hingegen nur die Möglich-
keit, die Vermögensgegenstände einzeln zu übertragen (Einzelrechtsnachfolge).
Eine Einzelrechtsnachfolge ist deutlich umständlicher und damit auch teurer als Einzelrechtsnachfolge

1Vgl. zu weiteren nicht steuerlichen Gründen bspw. Kaminski/Strunk (2012), S. 92 f; Ma-
dl (2012), S. 2 ff; Klingebiel u. a. (2016), S. 6 ff.
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eine Gesamtrechtsnachfolge. Im Einzelfall können sich außerdem weitere Nach-
teile ergeben, auf die hier aber nicht eingegangen wird.2

Umwandlungen haben daneben auch ertragsteuerlich eine große Bedeutung.
Ertragsteuerlich sind Umwandlungen im Umwandlungssteuergesetz geregelt. Da-
bei geht es nicht um eine eigene (Ertrag-)Steuer auf Umwandlungsfälle, son-
dern um Regelungen bezüglich der ertragsteuerlichen Konsequenzen von Um-
wandlungen. Das Umwandlungssteuergesetz ergänzt also die Regelungen im
Einkommen-, im Körperschaft- und im Gewerbesteuergesetz. Es bezieht sichSteuerrecht
aber nicht nur auf rein nationale Umwandlungen, sondern auf solche in der EU.
Ertragsteuerlich problematisch sind im Zusammenhang mit Umwandlungen in

erster Linie möglicherweise vorhandene stille Reserven.3 Solange gewährleistet
ist, dass diese auch nach der Umwandlung durch den deutschen Fiskus besteuert
werden können, sind nur wenige Beschränkungen vorhanden. Lediglich wenn dies
nicht gewährleistet ist, sind teilweise recht strenge Restriktionen zu beachten.
Ein Überblick über die steuerrechtliche Dimension von Umwandlungen, insb.

über die Eigenart und den Aufbau des Umwandlungssteuergesetzes, steht im
Mittelpunkt von Abschnitt 3.1.3.
Es wird sich zeigen, dass eine enge Verbindung zwischen dem Umwandlungs-

gesetz und dem Umwandlungssteuergesetz besteht. Die durch das Umwand-
lungssteuergesetz geregelten Sachverhalte entsprechen aber nicht vollständig
den durch das Umwandlungsgesetz geregelten. Hieraus erwachsen drei mögli-
che Konstellationen:4

1. Sachverhalte, die nur im Umwandlungsgesetz geregelt sind, bspw. die Spal-
tung von Personengesellschaften;

2. Sachverhalte, die im Umwandlungsgesetz und im Umwandlungssteuerge-
setz geregelt sind, bspw. der Formwechsel einer OHG in eine GmbH;

3. Sachverhalte, die nur im Umwandlungssteuergesetz geregelt sind, bspw.
die Einbringung eines Teilbetriebs im Wege der Einzelrechtsnachfolge.

Aus ertragsteuerlicher Sicht können folgende vier Umwandlungsvorgänge als
die bedeutendsten angesehen werden:

1. Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein Personenunternehmen;

2. Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine andere Kapitalgesellschaft;

3. Umwandlung eines Personenunternehmens in eine Kapitalgesellschaft;

4. Umwandlung eines Einzelunternehmens in eine Personengesellschaft
(Mitunternehmerschaft).

Diese vier Fälle werden anschließend jeweils in einem eigenen Abschnitt erör-
tert.

2Vgl. dazu bspw. Klingebiel u. a. (2016), S. 3 f.
3Vgl. zur Ent- und Verstrickung stiller Reserven bspw. Modul 31691, Abschnitt 1.3.5.
4Vgl. Brähler/Krenzin (2020), S. 29 f.
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übertragender 
Rechtsträger

(erlischt)

übernehmender
Rechtsträger

(bestehend oder
zu gründend)

Gesellschafter
Gesellschaftsrechte

1. Vermögens-
übertragung

2. Anteils-
tausch

Abb. 3.1: Verschmelzung (§ 2 UmwG)

3.1.2 Zivilrecht

Zivilrechtlich besteht nach dem Umwandlungsgesetz ein hohes Maß an Flexi-
bilität, eine einmal gewählte Rechtsform im Wege der Gesamtrechtsnachfolge Arten der Umwandlung
zu ändern. § 1 Abs. 1 UmwG unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen
Umwandlungen durch Verschmelzung, durch Spaltung, durch Vermögensüber-
tragung und durch Formwechsel.

Verschmelzungen sind in den §§ 2 bis 122m UmwG geregelt. Bei ihnen handelt Verschmelzung
es sich nach § 2 UmwG um Vorgänge, bei denen ein Rechtsträger (übertragender
Rechtsträger) sein ganzes Vermögen auf einen anderen Rechtsträger (überneh-
mender Rechtsträger) überträgt. Verschmelzungen können auch zwischen meh-
reren übertragenden und einem übernehmenden Rechtsträger stattfinden. Mit
der Übertragung des Vermögens erlischt der übertragende Rechtsträger. Bei
dem übernehmenden Rechtsträger kann es sich sowohl um einen bereits beste-
henden als auch um einen zu gründenden Rechtsträger handeln. Im Zuge der
Verschmelzung erhalten die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft Ge-
sellschaftsrechte an der übernehmenden Gesellschaft. Abbildung 3.1 verdeutlicht
die Zusammenhänge.

Bei der Spaltung (§§ 123 bis 173 UmwG) unterscheidet das Gesetz zwischen
der Aufspaltung, der Abspaltung und der Ausgliederung. In allen drei Fällen Spaltung
überträgt der übertragende Rechtsträger im Wege einer speziellen Art der Ge-
samtrechtsnachfolge, der Sonderrechtsnachfolge, sein Vermögen oder Teile seines
Vermögens auf einen oder mehrere Rechtsträger.

Bei der Aufspaltung werden die einzelnen Vermögensteile auf mindestens zwei
andere Rechtsträger übertragen, das Vermögen des übertragenden Rechtsträ-
gers wird also aufgespalten (siehe Abbildung 3.2 auf der nächsten Seite), und Aufspaltung
der übertragende Rechtsträger wird ohne Abwicklung aufgelöst (§ 123 Abs. 1
UmwG). Bei einer Abspaltung wird ein Teil des Vermögens des übertragenden Abspaltung
Rechtsträgers von diesem Vermögen abgespalten und auf einen oder mehrere
übernehmende Rechtsträger übertragen (siehe Abbildung 3.3). Schließlich ist die Ausgliederung
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Rechtsträger „ALT“

Vor der Aufspaltung:

Rechtsträger 
„NEU 1“

Nach der Aufspaltung:
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„NEU 2“

GesellschafterGesellschafter
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g

Beteiligung

Abb. 3.2: Aufspaltung (§ 123 Abs. 1 UmwG)

Rechtsträger
„ALT“

Vor der Abspaltung:

Rechtsträger 
„ALT“

Nach der Abspaltung:

Rechtsträger 
„NEU“

GesellschafterGesellschafter
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te

ilig
un

g

Beteiligung

Abb. 3.3: Abspaltung (§ 123 Abs. 2 UmwG)

Ausgliederung dadurch gekennzeichnet, dass Vermögen (ein Betrieb, ein Teilbe-
trieb oder ein Mitunternehmeranteil) gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten
auf einen der in § 152 UmwG genannten Rechtsträger (Personenhandelsgesell-
schaft, Kapitalgesellschaft oder eingetragene Genossenschaft) übertragen wird
(siehe Abbildung 3.4).

Die Vermögensübertragung (§§ 174 bis 189 UmwG) betrifft bestimmte FälleVermögensübertragung
der Übertragung von Vermögen im öffentlichen Bereich und in Teilen der Ver-
sicherungswirtschaft. Hierauf wird hier nicht weiter eingegangen.

Formwechsel (§§ 190 bis 304 UmwG) sind dadurch gekennzeichnet, dass bei
ihnen der bisherige Rechtsträger nicht untergeht, sondern erhalten bleibt. ErFormwechsel
ändert lediglich seine Rechtsform, sein juristisches Kleid. Es findet also keine
Übertragung von Vermögen von einem Rechtsträger auf einen anderen statt.
Formwechselnde Rechtsträger können nach § 191 Abs. 1 UmwG insb. Personen-
handelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. KG), Kapitalgesellschaften (AG,
GmbH, KGaA, SE) und eingetragene Genossenschaften sein. Rechtsträger neuer
Rechtsform können nach § 191 Abs. 2 UmwG ausschließlich Gesellschaften des
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Rechtsträger „ALT“
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Beteiligung
Beteiligung

Abb. 3.4: Ausgliederung (§ 123 Abs. 3 UmwG)

bürgerlichen Rechts (GbR), Personenhandelsgesellschaften und Partnerschafts-
gesellschaften, Kapitalgesellschaften und eingetragene Genossenschaften sein.
Abbildung 3.5 auf der nächsten Seite gibt einen Überblick über die gem. Um-

wandlungsgesetz möglichen Umwandlungsarten. Die Übersicht zeigt in den Spal-
ten 1 bis 4, dass Umwandlungen aller gängigen Rechtsformen in fast alle anderen
gängigen Rechtsformen möglich sind. Aus gesellschaftsrechtlicher Sicht besteht
somit kein Zwang, an einer einmal gewählten Rechtsform festzuhalten.

3.1.3 Steuerrecht, insb. Eigenart und Aufbau des Um-
wandlungssteuergesetzes

Steuerrechtlich haben die soeben genannten gesellschaftsrechtlichen Unterschei- Steuerrecht
dungen nur zum Teil Bedeutung, denn das Steuerrecht bedient sich weitge-
hend einer eigenständigen Terminologie und eigenständiger Unterscheidungen,
die letztlich einer eigenen Systematik folgen. Dies ist einerseits bemerkenswert,
da das Umwandlungsgesetz und das Umwandlungssteuergesetz zeitgleich be-
schlossen wurden (im Oktober 1994). Andererseits lässt sich dies durch die
unterschiedlichen Zwecke erklären: Im Fokus des Umwandlungsgesetzes stehen
gesellschaftsrechtliche Fragen (insb. Haftungsfragen), in dem des Umwandlungs-
steuergesetzes ertragsteuerliche Fragen (insb. die Gewährleistung der Besteue-
rung von etwaigen stillen Reserven).
Einen Überblick über die steuerrechtlichen Bezeichnungen der einzelnen Um-

wandlungsvorgänge gibt die bereits bekannte Abbildung 3.5. Dort werden in den Umwandlungssteuergesetz
Spalten 5 und 6 den Umwandlungsarten des Umwandlungsgesetzes die jeweili-
gen Bezeichnungen des Umwandlungssteuergesetzes ggü. gestellt. Die Eigenart
und der Aufbau dieses Gesetzes werden gleich noch näher erörtert.
Das Umwandlungssteuergesetz behandelt ausschließlich ertragsteuerliche Fol-

gen der Umwandlung eines Unternehmens von einer Rechtsform in eine andere
Rechtsform. Umsatz- und grunderwerbsteuerliche Folgen werden in diesem Ge- sonstige

Steuerrechtsgrundlagensetz hingegen nicht geregelt. Umsatzsteuerlich ist § 1 Abs. 1a UStG von heraus-
ragender Bedeutung. Nach dieser Vorschrift sind die meisten Umwandlungsvor-
gänge umsatzsteuerlich nicht steuerbar. Wird im Rahmen einer Umwandlung
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3.1 Einführung

ein Grundstück übertragen, ist dieser Vorgang grunderwerbsteuerlich in den
meisten Fällen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 GrEStG steuerbar.5 Die Vorschriften des
§ 1 Abs. 1a UStG und des § 1 Abs. 1 Nr. 3 GrEStG werden noch wiederholt eine
Rolle spielen.
Das Umwandlungssteuergesetz ist etwas unübersichtlich in 10 Teile unterglie-

dert, in der sich die eigene Systematik widerspiegelt. Hier nicht weiter beachtet
werden der 1. Teil mit allgemeinen Vorschriften insb. zum Anwendungsbereich,
der ohnehin leere 9. Teil und der 10. Teil mit Anwendungsvorschriften und Er-
mächtigungen. Die übrigen Teile 2 bis 8 enthalten Folgendes:

2. Teil: Vermögensübergang bei Verschmelzung auf eine Personengesellschaft
oder auf eine natürliche Person und Formwechsel einer Kapitalgesellschaft
in eine Personengesellschaft; in Abbildung 3.5 sind dies die Zeilen 5 bis 7;

3. Teil: Verschmelzung oder Vermögensübertragung (Vollübertragung) auf eine
andere Körperschaft (Zeilen 8 und 10);

4. Teil: Aufspaltung, Abspaltung und Vermögensübertragung (Teilübertragung);
dies ist nicht in Abbildung 3.5 enthalten;

5. Teil: Gewerbesteuer (betrifft die Zeilen 5 bis 8 und 10);

6. Teil: Einbringung von Unternehmensteilen in eine Kapitalgesellschaft oder
Genossenschaft und Anteilstausch (Zeilen 2 und 3);

7. Teil: Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in
eine Personengesellschaft (Zeile 1);

8. Teil: Formwechsel einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder
Genossenschaft (Zeile 4).

Diese Teile lassen sich inhaltlich in zwei Gruppen gliedern: Die erste Gruppe
besteht aus den Teilen 2 bis 5. Sie betrifft Umwandlungen, bei denen der über-
tragende Rechtsträger eine Kapitalgesellschaft ist (siehe hierzu auch § 1 Abs. 1
UmwStG). Im Einzelnen erfasst werden die Verschmelzung und der Formwechsel übertragender

Rechtsträger:
Kapitalgesellschaft

auf bzw. in ein Personenunternehmen (2. Teil; Zeilen 5 bis 7 in Abbildung 3.5) so-
wie die Verschmelzung auf eine andere Kapitalgesellschaft (3. Teil; Zeilen 8 und
10). Darüber hinaus ergänzt der 4. Teil die Teile 2 und 3 für Auf- und Abspal-
tungen auf Kapital- (§ 15 UmwStG) und Personengesellschaften (§ 16 UmwStG)
und der 5. Teil regelt die gewerbesteuerlichen Folgen für die Teile dieser Gruppe
(Zeilen 5 bis 7 bzw. 8 und 10). In diesen Teilen orientieren sich die Formen
und die Begrifflichkeiten des Umwandlungssteuergesetzes am Umwandlungsge-
setz (siehe Abbildung 3.5, Spalten 3 und 5).
Die zweite Gruppe wird durch die Teile 6 bis 8 gebildet. In deren Mittelpunkt

steht die Einbringung, eine Umwandlungsart, die das Umwandlungsgesetz nicht
kennt. Das Umwandlungssteuergesetz versteht darunter eine Sacheinlage gegen
Gewährung von Gesellschaftsanteilen. Die hierdurch erfassten zivilrechtlichen Einbringung
Umwandlungsarten sind in § 1 Abs. 3 UmwStG aufgeführt (siehe Abbildung 3.5,

5Handelt es sich um eine konzerninterne Umstrukturierung, ist diese gem. § 6a GrEStG
steuerfrei. Vgl. hierzu bspw. Scheffler/Nagel (2013b), S. 446 f. Diese Steuerbefreiung wird in
diesem Abschnitt nicht weiter beachtet.

42072 - V3.6 135



3 Entscheidungen zum Wechsel der Rechtsform

Spalte 3). Unterschieden wird bei der Einbringung zwischen einer solchen in
eine Kapitalgesellschaft und in eine Personengesellschaft. Die Einbringung in
eine Kapitalgesellschaft wird vom 6.Teil des Umwandlungssteuergesetzes adres-
siert (Zeilen 2 und 3). In diese Gruppe fällt auch der 8. Teil (Zeile 4), der zwar
den Formwechsel einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft betrifft,
aber zur analogen Anwendung des 6. Teils führt. Der verbleibende 7. Teil betrifft
Einbringungen in eine Personengesellschaft (Zeile 4).

Eine in der Praxis wichtige Ergänzung des Umwandlungssteuergesetzes stellt
der Umwandlungssteuererlass (UmwStE) dar. Dahinter verbirgt sich ein BMF-
Schreiben aus dem Jahr 2011,6 welches ausführliche Erläuterungen der Anwen-
dung der Normen des Umwandlungssteuergesetzes enthält.

Die Normen des Umwandlungssteuergesetzes lassen sich darüber hinaus vor
dem Hintergrund des Transparenz- und des Trennungsprinzips auch in folgende
vier Gruppen einteilen:7

1. Durch die Umwandlung kommt es zu einem Wechsel vom Trennungs- zum
Transparenzprinzip, hierdurch fällt eine Besteuerungsebene weg. In Ab-
bildung 3.5 sind dies die Zeilen 5 bis 7; hierzu zählt außerdem die in § 16
UmwStG geregelte Aufspaltung oder Abspaltung auf eine Personengesell-
schaft. Geregelt wird dies somit im 2. und im 4.Teil des Umwandlungs-
steuergesetzes.

2. Durch die Umwandlung kommt es zu einem Wechsel vom Transparenz-
zum Trennungsprinzip, wodurch eine Besteuerungsebene hinzu kommt
(Zeilen 2 bis 4). Geregelt wird dies im 6. und im 8.Teil des Umwand-
lungssteuergesetzes.

3. Durch die Umwandlung wird Vermögen zwischen Rechtsträgern übertra-
gen, bei denen das Trennungsprinzip gilt (Zeilen 8 und 10); hierzu zählt
außerdem die in § 15 UmwStG geregelte Aufspaltung, Abspaltung und
Teilübertragung auf andere Körperschaften. Geregelt wird dies im 3. und
im 4.Teil des Umwandlungssteuergesetzes.

4. Durch die Umwandlung wird Vermögen zwischen Rechtsträgern übertra-
gen, bei denen das Transparenzprinzip gilt (Zeile 1). Geregelt wird dies
im 7.Teil des Umwandlungssteuergesetzes.

Es wurde bereits ausgeführt, dass aus steuerlicher Sicht vier Umwandlungs-
vorgänge als die bedeutendsten angesehen werden können. Gleichzeitig reprä-
sentieren diese Fälle alle vier soeben genannten Gruppen:

1. Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein Personenunternehmen:
1.Gruppe, geregelt im zweiten Teil des Umwandlungssteuergesetzes;

2. Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine andere Kapitalgesellschaft:
3.Gruppe, geregelt im dritten Teil des Umwandlungssteuergesetzes;

6BMF-Schreiben vom 11.11.2011, IV C 2-S 1978-b/08/10001.
7Vgl. hierzu Stauch (2012), Rn. 61-63.
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3.2 Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein Personenunternehmen

3. Umwandlung eines Personenunternehmens in eine Kapitalgesellschaft: 2.
Gruppe, geregelt im sechsten (Einbringung) und achten (Formwechsel) Teil
des Umwandlungssteuergesetzes;

4. Umwandlung eines Einzelunternehmens in eine Personengesellschaft
(Mitunternehmerschaft): 4.Gruppe, geregelt im siebten Teil des Umwand-
lungssteuergesetzes.

3.2 Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein
Personenunternehmen

3.2.1 Vorbemerkungen

Gesellschaftsrechtlich kann die Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein gesellschaftsrechtliche
GrundlagenPersonenunternehmen als:

• Verschmelzung nach den §§ 2 bis 122 UmwG oder

• durch einen Formwechsel nach den §§ 190 bis 304 UmwG

erfolgen (siehe Abbildung 3.5 auf S. 134, Zeilen 5 bis 7).
Die Gruppe der Personenunternehmen setzt sich bekanntlich aus Personenge-

sellschaften und Einzelunternehmen zusammen. Bei Personengesellschaften sind
beide Arten der Umwandlung möglich, soll eine Kapitalgesellschaft in ein Ein-
zelunternehmen umgewandelt werden, kommt hingegen nur eine Verschmelzung
in Betracht (nach § 3 UmwG), nicht hingegen ein Formwechsel (siehe nochmals
Abbildung 3.5 auf S. 134). Innerhalb der Vorschriften über die Verschmelzung
ist dieser Fall in den §§ 120 bis 122 UmwG besonders geregelt.
Unter einer Verschmelzung ist die Übertragung des gesamten Vermögens eines

Rechtsträgers auf einen anderen Rechtsträger imWege der Gesamtrechtsnachfol-
ge zu verstehen. Die Verschmelzung kann durch Aufnahme (§§ 4 bis 35 UmwG) Verschmelzung
oder durch Neugründung (§§ 36 bis 38 UmwG) erfolgen. Bei Letzterem müssen
mindestens zwei übertragende Kapitalgesellschaften vorhanden sein (§ 2 Nr. 2
UmwG).
Steuerrechtlich ist die Umwandlung von Kapitalgesellschaften in Personenun- Steuerrecht

ternehmen in Form einer Verschmelzung ein Vermögensübergang, der im zwei-
ten Teil des Umwandlungssteuergesetzes geregelt ist (§§ 3 bis 8 UmwStG). Die
Umwandlung einer Kapital- in eine Personengesellschaft im Wege eines Form-
wechsels findet sich in § 9 UmwStG und damit ebenfalls im zweiten Teil. In
dieser Norm wird weitestgehend auf die §§ 3 bis 8 UmwStG verwiesen.
Die Ausgangsstruktur (die Kapitalgesellschaft) ist dem Trennungsprinzip zu-

zuordnen, die Zielstruktur hingegen dem Transparenzprinzip. Daher wird bei der
Kapitalgesellschaft die Ausschüttung der offenen Rücklagen, also der noch nicht
ausgeschütteten Gewinne, fingiert und diese Ausschüttungen werden bei den
Anteilseignern der Kapitalgesellschaft wie eine Gewinnausschüttung besteuert.
Außerdem ist dies der Grund dafür, dass nicht nur die Verschmelzung, sondern
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